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SCHWEIZER FILMKURIER 9

Plastisches Sehen Im Kino
Erfindung eines Schweizer Arztes

Das räumliche Sehen beruht auf dem Zusammenwirken beider

Augen und der im Sehzentrum des Gehirns erfolgenden
Verbindung der durch jedes Auge einzeln aufgenommenen
Eindrücke zu einer Gesamtraumwahrnehmung. Die photographische

Kamera ist aber «einäugig», das durch sie aufgenommene

Bild flächig, nur zweidimensional, da nur die seitliche,
die Breiten-Dimension, und die Höhen-Dimension da sind,
während die dritte Dimension in der Blickrichtung, also vom
Besucher weg, die « Tiefe », verloren geht. Die Gewöhnung
bewirkt zwar, dass wir uns beim Betrachten photographischer
Aufnahmen der « Einäugigkeit » wenig bewusst werden.

Im Kino-Bild, das Bewegungen wiedergibt, kommt uns der
Mangel, dass es flächig ist und nicht räumlich, deshalb nicht
immer so deutlich zum Bewusstsein, weil die Bewegung im
Räume erfolgt und deshalb auch in der Bildwiedergabe eine

gewisse Raumvorstellung erweckt. Aber unvollkommen ist
diese doch — und alle Versuche, die man bisher unternommen
hat, um dem Beschauer von Kinobildern gewissermassen den

verlorengegangenen Raum zurückzugewinnen, haben unbe^

friedigende Ergebnisse gezeitigt.
Beim stehenden Bild kann man durch das Stereoskop eine

vollkommene Raumvorstellung geben : zwei in kurzer seitlicher

Enfernung von einander aufgenommene, also nicht ganz
gleiche Bilder werden durch das Stereoskop so angeschaut,
dass die rechte Aufnahme nur dem rechten Auge, die linke
Aufnahme nur dem linken Auge sichtbar ist ; die beiden von
einander ebenso abweichenden Bilder wie diejenigen, die beim
Sehen im Räume von den Augen einzeln aufgenommen werden,

ergeben durch ihre Kombination im Sehzentrum wieder
die volle, natürliche Raumwahrnehmung.

Man kann, wie dies durch den Kinematographen-Apparat
tatsächlich schon geschieht, auf ganz kurze Zeit die Sicht
verdecken und sie dann wieder freigeben, ohne dass dies dem

Besucher zum Bewusstsein kommt, wenn nur nach der
Unterbrechung das Bild dasselbe ist wie das vorhergehende oder
sich an dieses zwangslos anschliesst, wie das beim Bild der
Bewegung der Fall ist. Der Kinematographen-Apparat
schirmt das Bild ab, damit es verschwinden und ein anderes

an seine Stelle treten kann, ohne dass dieses Zwischenstadium
vom Beschauer wahrgenommen wird. Grundsätzlich wäre es

ebensogut möglich, die Abschirmung an den Augen der
Beschauer statt am Bilde vorzunehmen ; nur ist das letztere
sehr viel einfacher, weil es nur an einer Stelle geschehen
muss.

Ein Schweizer Arzt, Dr. Kast in Rorschach, hat nun nach

langen Versuchen eine Konstruktion herausgefunden, die das

Abschirmen sowohl am Objektiv wie an den Augen der
Beschauer in genau festgelegtem Rhythmus ermöglicht. Indem
er Bilder, die stereoskopisch, also mit einer « doppeläugigen »

Kamera, aufgenommen worden sind, alternierend projiziert
und durch die im gleichen Rhythmus erfolgende Abschirmung

und Freigabe jedes einzelnen Auges bewirkt, dass je-
weilen das rechte Auge den Blick frei hat, wenn das ihm
zugedachte Bild projiziert wird, und das linke dann, wenn
alternierend das linke Bild erscheint — hat er tatsächlich das
Problem gelöst. Die Wirkung ist verblüffend. Eine Vorführung,
die vor wenigen Tagen im Atelier der Firma Ganz & Co. in
Zürich vor einem kleinen Kreise stattgefunden hat, löste
Begeisterung bei den Anwesenden aus. Beim Anlegen der (übrigens

ganz leichten) Brille wird man sich auf einmal dessen

bewusst, was man vorher gar nicht gesehen hat : des Raumes,

in den man hineinschaut. Ist dies schon der Fall beim
Betrachten einer Museumsstatue, so noch viel mehr bei
Landschaften. Alles wird körperlich, plastisch, tritt förmlich
heraus aus dem Projektionsschirm. Besser gesagt : die
Projektionsfläche verschwindet überhaupt für das Bewusstsein, man
sieht Raum und nicht eine Fläche. Die Bilder erscheinen nicht
etwa unscharf, sondern sind von wunderbarer Klarheit.

Für die praktische Ausnützung der Erfindung von Dr, Kast
ist es besonders wichtig, dass die für eine Neueinrichtung
eines Kinotheaters nach seinem System entstehenden Kosten
geringer sind als die Beträge, die für die Umstellung auf den

Tonfilm erfordert wurden.

Interessanter Beitrag zur Ton~Lizenz~Frage

„mit einem Federstrich beseitigt Mussolini

die Lizenz-Gebühren in Italien "

FranHreien fordert Beseitigung der Lizenz GeBtinren

An- leitender Steife der « Cinématographie Française »

veröffentlicht Marcel Colin-Reval unter der lieberschrift
« Mit einem Federstrich beseitigt Mussolini die Lizenz-
Gebühren in Italien — Frankreich könnte bei einer
ähnlichen Verordnung i4 Millionen sparen» einen Beitrag
zur Tonfilm-Lizenzfrage, dessen interessante Einzelheiten
wir unseren Lesern nicht vorenthalten möchten.

Der Artikel gibt zunächst einen Ueberblick über die
seit der Pariser Patent-Konferenz im Jahre ig3o
geschaffene Situation. Der Verfasser stellt dann fest, dass

in Frankreich seit ig3o 25o Filme aufgeführt wurden,
die in den Western-RGA. und Tohis-Studios hergestellt
wurden. Die Lizenz-Gebühren hierfür beliefen sich auf
annähernd 35 Millionen Mark, dazu sind über 100
Millionen Francs für Material und Apparate ausgegeben worden.

Schwer belastend sind auch für den französischen
Film die Export-Lizenzen, die bei der Ausfuhr von
Filmen nach vielen wichtigen Märkten zu zahlen sind. So
kostet ein Film, der nach der Schweiz ausgeführt wird,
eine Lizenz-Gebühr von nicht weniger als 80.000 Francs
Export-Lizenz, eine Summe, die meist nicht viel niedriger
ist als die der Einnahmen des Produzenten aus dem Film
in der Schweiz. Acimlich ist die Situation bei vielen
Ländern, wo ein Film-Export durch die Lizenz-Gebühren
geradezu unmöglich gemacht wurde.

«In diesem Zusammenhang», so heisst eis in dem
Artikel weiter, « darf die französische Filmbranche nicht
an dem italienischen Beispiel vorbeigehen. Es muss daran
erinnert werden, class die italienische Regierung alle
Tonfilm-Lizenzen für illegal erklärt und sich der Bezahlung
der Gebühren widersetzt hat. Die Apparat-Fabrikanten
haben dann energisch protestiert und gedroht, sich, vom
italienischen Markt zurückzuziehen. Darauf liess
Mussolini die drohenden Herren wissen, dass Italien selbst
eine Industrie besitze, die die Apparaturen-Bedürfnisse
des italienischen Marktes befriedige. Die ausländischen
Firmen begnügen sich dann mit einer offiziellen
Erklärung, dass sie die neuen Bedingungen nicht annehmen
könnten. Auf jeden Fall existiert jedoch Mussolinis
Dekret, und man. dubliert jetzt in einem Masse, wie mart
es vorher nicht gekannt hatte. Und in den Studios, die
von der RGA. eingerichtet wurden, stellt sich jetzt das
Dublieren nur halb so teuer, wie in den französischen
Ateliers. Die französische Industrie mu.ss sich jetzt gegen
die hohen Lizenz-Gebühren energisch zur Wehr setzen,
um gegen die deutsche und italienische Konkurrenz
lebensfähig zu bleiben. Es können, wenn man in Frankreich

eine ähnliche Verordnung, wie in Italien schafft,
jährlich i4 Millionen Francs gespart werden Die französische

Industrie muss um ihrer Existenz willen eine

Angleichung an die italienischen Zustände fordern, und
sie wird sich nicht scheuien, zur Erreichung dieses Zieles

den Weg über das Abgeordnetenhaus zu nehmen. »

i L'Effort Cinégraphique Suisse? n
Wenn, ja gI dann abonnieren Sie darauf! 1
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